
 
 

ANMELDUNG FÜR DEN OFFENEN GANZTAG 

IM SCHULJAHR 2025/2026 AN DER 

GRUNDSCHULE SÜD GUNZENHAUSEN  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
auch im kommenden Schuljahr 2025/2026 bieten wir im Anschluss an den Vormit-
tagsunterricht eine verlässliche Betreuung in der „Offenen Ganztagsschule“ an. Dieses 
Angebot ist für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei und freiwillig, aber 
bei Anmeldung für das gesamte Schuljahr verbindlich. 
 

Es fallen lediglich Kosten für das Mittagessen (aktuell pro Mahlzeit 3,90 €) an. 
 
Es wird um 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr ein Schulbus fahren, außer freitags. 
 
Das offene Ganztagsangebot an unserer Schule stellt ein freiwilliges schulisches An-
gebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagsangebot entschei-
den, besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das 
gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr 
im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewähr-
leistet werden kann! Befreiungen von der Teilnahmepflicht (z. B. vorzeitiges Abholen) 
bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schul-
leitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen 
gestattet werden. 
 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das jeweilige Anmeldeformular, das bei der 
Schulleitung bis zum 18.04.2025 abzugeben ist.  
 

Sie können zwischen dem Angebot bis 16.00 und / oder bis 14.00 Uhr wählen: 
 
1. Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr: 

 Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag bis 16.00 Uhr 
betreut werden. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des 
offenen Ganztagsangebotes statt.  

 Ausgestaltung: Neben einem Mittagessen (kostenpflichtig, verpflichtende Teil-
nahme!) sind an jedem Betreuungstag eine verlässliche Hausaufgabenbetreu-
ung (aber keine Nachhilfe!) und verschiedene Freizeitangebote vorgesehen.  

 Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für zwei 
Nachmittage bis 16.00 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je 
Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch neh-
men werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses An-
gebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des 
Schuljahres in Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. 

 



 

 

 

 

2. Ganztagsangebot bis 14.00 Uhr: 

 Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag bis 14.00 Uhr 
betreut werden. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des 
offenen Ganztagsangebotes statt. 

 Ausgestaltung: siehe 1, aber bis 14.00 Uhr können wir nicht gewährleisten, 
dass die Hausaufgaben vollständig gemacht werden und kontrolliert sind.  

 Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für zwei 
Nachmittage bis 14.00 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je 
Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch neh-
men werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses An-
gebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des 
Schuljahres in Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. 

 
 
 
Anmeldung von Kindern anderer Schulen 
  
Falls Ihr Kind nicht unsere Schule besucht, sondern am Regelunterricht an einer ande-
ren Schule teilnimmt, ist ein Besuch des offenen Ganztagsangebotes an unserer Schule 
trotzdem möglich. Im gesonderten Anmeldeformular müssen Sie dies aber angeben. 
Die Schulleitung der Schule, die Ihr Kind am Vormittag besucht, muss außerdem zu-
stimmen, dass Ihr Kind im Anschluss an den Vormittagsunterricht zur Ganztagsbetreu-
ung an unsere Schule wechselt. Deshalb müssen Sie hier zuvor die Unterschrift der 
Schulleitung einholen! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Ingrid Pappler 
Ihre Schulleitung 


